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Brexit: DSGVO-Angemessenheitsbeschluss für das
Vereinigte Königreich scheitert im EU-Parlament –
was nun?

Nach dem zum 30.12.2020 vollzogenen Brexit war Großbritannien eine Übergangsfrist eingeräumt
worden, unter der es datenschutzrechtlich noch als Teil der EU galt. Zum 01.07.2021 läuft diese Frist nun
aus, das Vereinigte Königreich wird endgültig zum „Drittland“. Um die hohen datenschutzrechtlichen
Anforderungen an Drittstaatentransfers abzuwenden, sollte bis zum Fristablauf ein
Angemessenheitsbeschluss für den Inselstaat verabschiedet werden. Dieser scheiterte nun aber im EU-
Parlament am 20.05.2021 mit knapper Mehrheit. Mehr zu den Hintergründen und den Konsequenzen
lesen Sie im folgenden Beitrag.

I. Ab dem 01.07.2021: UK als Drittland
Auch wenn Großbritannien aus europarechtlicher Sicht seit Ablauf des 31.12.2020 nicht mehr als
Mitgliedsstaat anzusehen und insofern in handels- und steuerrechtlichen Sachverhalten grundsätzlich
als Drittland zu behandeln ist, galt datenschutzrechtlich bislang etwas anderes:

Gemäß Art. FINPROV 10A des Brexit-Abkommens vom 31.12.2021 (S. 468 ff) galt Großbritannien für einen
Zeitraum von 4 Monaten ab dem 01.01.2021, also zunächst und vorerst bis zum 30.04.2021, nicht als
„Drittland“ im Sinne der DSGVO.

Kurz vor Fristablauf ratifizierte das EU-Parlament allerdings das Brexit-Handelsabkommen mit der
Folge, dass sich die datenschutzrechtliche „EU-Fiktion“ Großbritanniens um weitere zwei Monate, also
bis zum 30.06.2021, verlängerte.

Zum 01.07.2021 wird das Vereinigte Königreich damit im Sinne der DSGVO endgültig als Drittland gelten.

Diese Einstufung ist insofern von zentraler Bedeutung für den Handel und sonstige
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und dem Inselstaat, als Datentransfers nach UK ab dem
Zeitpunkt grundsätzlich nur unter strengen Voraussetzungen möglich sind. Die DSGVO fordert nämlich
gemäß den Art. 45 ff. geeignete Datensicherheitsgarantien für Drittstaatentransfers und verpflichtet die
Beteiligten unter Umständen zur Vereinbarung und Einhaltung strenger Auflagen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=DE
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II. UK-Angemessenheitsbeschluss: geplant und vorerst
gescheitert
Die Notwendigkeit aufwendiger individueller Datensicherheitsgarantien für Datentransfers in den
Inselstaat sollte durch Fassung eines sogenannten Angemessenheitsbeschlusses vermieden werden.

Ein solcher Beschluss, bereits im Brexit-Vertrag anberaumt, gilt gemäß Art. 45 DSGVO als Alternative zur
Einrichtung von Datensicherheitsgarantien, indem er einem Drittstaat ein mit europäischen Standards
vergleichbares Datenschutzniveau bescheinigt und Datentransfers auf dieser Grundlage allgemein
legitimiert.

Ziel eines Angemessenheitsbeschlusses ist es also gerade, Datenverantwortliche von der Einrichtung
und Durchsetzung individueller Datensicherheitsmaßnahmen zu befreien.

Im Februar 2021 hatte die EU-Kommission das Verfahren zur Annahme einer
Angemessenheitsfeststellung für das Vereinigte Königreich eingeleitet und am 19.02.2021 bereits den 
Entwurf eines Angemessenheitsbeschlusses veröffentlicht.

Ausgehend davon, dass der Datenschutzrahmen des Inselstaates, der die DSGVO ja zuvor noch
übernehmen musste, dem europäischen sehr ähnelte, sollte der Angemessenheitsbeschluss vor einer
erneuten Überprüfung zunächst für volle vier Jahre gelten.

Der Verabschiedung des UK-Angemessenheitsbeschlusses noch vor dem 01.07.2021 machte am
20.05.2021 allerdings das EU-Parlament einen Strich durch die Rechnung, indem es ihn mit knapper
Mehrheit ablehnte und Nachbesserungen verlangte.

Grund hierfür waren vor allem Besorgnisse um weitere Drittstaatentransfers von EU-Daten aus
Großbritannien aufgrund eigener Abkommen zwischen dem Inselstaat und Ländern, deren
Datenschutzniveau von der EU noch nicht als angemessen bescheinigt wurde.

Auch die vom EuGH am 06.10.2020 (Az. C-623/17) für unzulässig befundenen umfassenden
Datenzugriffsbefugnisse britischer Geheimdienste und eine noch immer vorherrschende
Massenüberwachungspraxis seien, so das EU-Parlament, im Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses
noch nicht hinreichend adressiert worden.

III. Was nun?
Damit ist der Angemessenheitsbeschluss für das Vereinigte Königreich vorerst gescheitert. Es ist nicht
zu erwarten, dass ein redigierter Entwurf bis zum 01.07.2021 ausgearbeitet, geschweige denn gebilligt
wird.

Mithin werden ab dem 01.07.2021 Verantwortliche, welche personenbezogene Daten nach
Großbritannien übermitteln wollen, gehalten sein, selbst für die hinreichende Datensicherheit zu
sorgen und geeignete Maßnahmen im Sinne des Art. 46 DSGVO zu etablieren.

In Betracht kommen vor allem verbindliche interne Datenschutzvorschriften, geprüfte Standard-
Datenschutzklauseln oder amtlich genehmigte Verhaltensregeln.

https://www.it-recht-kanzlei.de/ https:/ec.europa.eu/info/sites/default/files/draft_decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_19_feb_2020.pdf
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Die Einhaltung und Umsetzung der erforderlichen Garantien werden ab dem 01.07.2021 Sache der
Verantwortlichen und – ganz in der bisherigen Linie des Brexits – nur mit weiterem erheblichen
organisatorischen, bürokratischen und finanziellen Aufwand möglich sein.

IV. Fazit
Zum 01.07.2021 wird das Vereinigte Königreich datenschutzrechtlich zum Drittland, weil die
Übergangsphase des Brexit-Abkommens ausläuft.

Ein die organisatorischen Folgen abmildernder und ein geeignetes Datenschutzniveau des Inselstaates
grundsätzlich feststellender Angemessenheitsbeschluss wurde am 20.05.2021 allerdings vom EU-
Parlament abgelehnt und an die Kommission zur Nachbesserung zurückverwiesen.
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